
  Synopse Beilage 2 zum Anhörungsbericht  Verordnung über die Anstellung und Löhne der Lehrpersonen (VALL); Änderung  
Geltendes Recht Entwurf vom 21. Februar 2020 Ergebnis der RRS vom … 
 Verordnung über die Anstellung und Löhne der Lehrper-sonen (VALL) 

      

 Der Regierungsrat des Kantons Aargau  
 beschliesst:  
 I.  
 Der Erlass SAR 411.211 (Verordnung über die An-stellung und Löhne der Lehrpersonen [VALL] vom 13. Oktober 2004) (Stand 1. Januar 2020) wird wie folgt geändert: 

 

§  44 Festlegung des Lohns a) Anfangslohn 
  

1 Der Anfangslohn der Lehrpersonen wird nach den Vorgaben des Dekrets über die Löhne der Lehrper-sonen (Lohndekret Lehrpersonen, LDLP) vom 24. August 2004 1) durch Verfügung der Anstellungs-behörde festgelegt. 

1 Der Anfangslohn der Lehrpersonen wird nach den Vorgaben des Dekrets über die Löhne der Lehrper-sonen (Lohndekret Lehrpersonen, LDLP) vom 24. August 2004 2) und nach den Weisungen des Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) durch 
[…] Entscheid der Anstellungsbehörde festgelegt. Das BKS kann im Rahmen von personalrechtlichen Verfahren anstelle der Anstellungsbehörde entschei-den. 

 

                                                      1) SAR 411.210 2) SAR 411.210 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/411.211/de
http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/411.210/de
http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/411.210/de
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2 Die Anstellungsbehörde kann nach Absprache mit dem Departement Bildung, Kultur und Sport bei Lehrpersonen, die nach einem Unterbruch von min-destens zehn Jahren wieder oder erst nach vollende-tem 35. Altersjahr in den Lehrberuf einsteigen, die anrechenbaren Praxisjahre individuell festlegen, wenn die frühere Berufs- und Lebenserfahrung auf Grund einer Gesamtbetrachtung für die Lehrtätigkeit von geringer Bedeutung erscheint. Dies gilt nicht für Berufsunterbrüche wegen Familienarbeit. 

2 Die […] für die […] jeweilige Funktion relevanten 
und […] schriftlich ausgewiesenen Erfahrungen wer-den auf […] dem Normverlauf der 28 Erfahrungsstu-fen gemessen in ganzen Jahren wie folgt angerech-net:  

 

 Anre-chenbare Erfah-rung 
Lehrper-son Querein-steiger/in zur Lehrper-son an der Volks-schule 

Schullei-tung Übrige Funktio-nen 

Unter-richtser-fahrung 
80 % - 80 % 80 % 

Funkti-onsspezi-fische Berufser-fahrung in den zu unterrich-tenden Fächern 

80 % 80 % - 80 % 

Schullei-tungser-fahrung 
- - 80 % - 

Übrige Erfahrun-gen 
40 % 60 % 40 % 40 % 
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3 Nach spätestens 5 Jahren sind die beim Anfangs-lohn gekürzten Praxisjahre gemäss LDLP Anhang III zu korrigieren. 

3  […] Unterrichtserfahrungen werden nur angerech-net, wenn sie im Rahmen eines Beschäftigungsgrads von mindestens 30 % an einer öffentlichen Schule oder an einer staatlich anerkannten Privatschule in der Schweiz oder im Ausland gemacht wurden. Das Unterrichten an Volkshochschulen oder im Erwach-senenbereich wird nicht angerechnet. 

 

 4 Berufs- und Führungserfahrungen werden nur an-gerechnet, wenn sie im Rahmen eines Beschäfti-gungsgrads von mindestens 30 % gemacht wurden. 
 

§  45 b) Lohnanpassungen   
1 Massgebend für die Lohnentwicklung innerhalb des Erfahrungsanteils sind:   
a) die für die Erfahrungshonorierung verfügbare Lohnsumme;   
b) die Entwicklungsphase mit der jeweilig zugeordne-ten Punktzahl gemäss § 6 Abs. 2 LDLP; b) die […] individuelle Lage auf der […] Normalkurve gemäss § 6 Abs. 2 LDLP;  
c) das pflichtgemässe Ermessen der Anstellungsbe-hörde in den Fällen von § 46 dieser Verordnung.   
§  45a c) Lohnstufen der Schulleitungen §  45a Aufgehoben.  
1 Das Departement Bildung, Kultur und Sport kann bei der Zuteilung der Lohnstufen der Schulleitungen korrigierend eingreifen, wenn sich bei der Einreihung der Löhne im Vergleich zu den anderen Schulen mit ähnlichen Strukturen und Schulleitungsmodellen wesentliche Differenzen ergeben. 
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 II.  
      Keine Fremdänderungen.       
 III.  
      Keine Fremdaufhebungen.       
 IV.  
      Die Änderung unter Ziff. I. tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.       
 Aarau,  
 Regierungsrat Aargau   Landammann DIETH   Staatsschreiberin TRIVIGNO 

 

 


